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1. Arbeitsprogramm 2014 der Europäischen Kommission 

Die Europäische Kommission legt grundsätzlich im 4. Quartal eines Jahres ihr Ar-

beitsprogramm für das folgende Jahr vor. Das Programm umfasst die politischen Pri-

oritäten und die von der Europäischen Kommission geplanten Initiativen. Es wird 

dem Landtag von der Landesregierung zugeleitet (Umdruck 18/2096). 

Das Programm für 2014 ist geprägt vom anstehenden Ende der Amtsperiode der 

amtierenden Europäischen Kommission. Die Kommission schlägt insgesamt deutlich 

weniger Maßnahmen vor als in den letzten Jahren. Auf umfangreiche neue Initiativen 

oder neue Schwerpunkte wurde weitgehend verzichtet. Stattdessen werden vorran-

gig Maßnahmen ausgewiesen, die in den kommenden Monaten abgeschlossen wer-

den sollen. Die Vollendung der Bankenunion und des Binnenmarktes, Justiz und Si-

cherheit sowie das Auswärtige Handeln bilden dabei die Hauptprioritäten der Kom-

mission. 

 

2. Landespolitische Auswertung und Verfahren zur Zusammenarbeit mit dem 

Landtag 

Das Arbeitsprogramm wird von der Landesregierung unter folgenden Fragestellun-

gen ausgewertet: 

 Wo besteht eine hervorgehobene, landespolitische Relevanz? Und wo werden 

Schwerpunktentscheidungen mit weiteren Auswirkungen auf die Landespolitik ge-

troffen? 

 Wo sind die Verfahren auf europäischer, nationaler und Landesebene noch nicht 

abgeschlossen? 

 Wo sind Einwirkungsmöglichkeiten (formal, informell) ggf. noch gegeben? 

Darüber hinaus wird das Arbeitsprogramm von den Brüsseler Vertretungen / Büros 

der norddeutschen Länder (Hanse-Office, Vertretung der Freien Hansestadt Bremen, 

Informationsbüro des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Vertretung des Landes 

Niedersachsen ) ebenfalls unter dem Aspekt einer möglichen norddeutschen Rele-

vanz ausgewertet und dem Landtag zugeleitet. 

Auf der Grundlage der „Vereinbarung zwischen dem Landtag Schleswig-Holstein und 

der Landesregierung Schleswig-Holstein über die Konsultation des Landtags im 

Rahmen der Subsidiaritätsprüfung nach Artikel 6 bis 8 des Protokolls zum Vertrag 

von Lissabon über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhält-

nismäßigkeit sowie über die Zusammenarbeit in Angelegenheiten der Europäischen 
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Union“ (Drs. 17/1849 neu) wird das Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission 

dem Landtag zugeleitet. Im Rahmen halbjährlich durchzuführender gemeinsamer 

Sitzungen identifizieren Landtag und Landesregierung einvernehmlich diejenigen 

Vorhaben der Europäischen Kommission, die für das Land von erheblicher landespo-

litischer Bedeutung sind und wesentliche Interessen des Landes unmittelbar berüh-

ren. Landesregierung und Landtag verständigen sich, über welche dieser Vorhaben 

die Landesregierung den Landtag schriftlich unterrichtet. 

 

3. Liste der vor der Landesregierung landespolitisch identifizierten Maßnahmen 

Die Liste der Maßnahmen, die voraussichtlich von herausgehobener landespoliti-

scher Bedeutung sind, soll insbesondere einen frühzeitigen Abgleich von Prioritäten 

und die Sicherstellung einer Positionierung des Landes in Bezug auf Vorhaben der 

Kommission gewährleisten. Die Landesregierung wird sodann die konkreten Vor-

schläge der Kommission daraufhin überprüfen, ob sie geeignet sind, die definierten 

landespolitischen strategischen Ziele zu erfüllen. Sie wird dem Landtag zu gegebe-

ner Zeit und im Rahmen der oben genannten Vereinbarung weitere Informationen zu 

den einzelnen Vorhaben der Kommission zuleiten. 

Die Ergebnisse dieser Prüfungen werden sowohl in das Bundesratsverfahren wie 

auch in weitere Maßnahmen der Interessenvertretung des Landes einfließen. 

Folgende Maßnahmen wurden von der Landesregierung identifiziert und sollen als 

Grundlage für die weitere Abstimmung mit dem Landtag dienen: 
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